
Landkreis
e

e e Der Kreistag

HESSENS MITTE e WISSEN
WI RTSCHAFT & KU LTU R

E N L N G Kreisgremien und Öffent-
lichkeitsarbeit
Thomas Euler
Gebäude F. Raum F209
Riversplatz 1-9
3 53 94 Gießen
Telefon 0641 /9390 1 530
thomas.euler@lkgi.de
www.lkgi.de

Az.: 91 000-1 06 (7) Gießen, den 24. April 201 7

Sehr geehrte Damen.
sehr geehrte Herren,

zur 7. öffentlichen Sitzung des Kreistages lade ich ein für

Montag, den 1 5. Mai 201 7, 1 8:00 Uhr

in das Kulturzentrum "Am Schlosspark",
Am Schlosspark 2, 3541 8 Buseck-Großen-Buseck

Die Tagesordnung mit den dazugehörigen Drucksachen und sonstigen Unterlagen
füge ich als Anlage bei.

Den beigefügten Entschädigungsantrag geben Sie zum Schluss der Sitzung bitte
ausgefüllt zurück.

M it freundlichen Grü ßen Anlaqen

Karl-Heinz Funck
Kreistagsvorsitzend
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Tagesordnung für die 7. öffentlichen Sitzun des Kreistages am 1 5. Mai 201 7

Sitzungsteil A

l

2

3

4

Eröffnung und Begrüßung

Feststellung der Tagesord.nung

Fragestunde

Nachbesetzung einer Position in der Frauenkommission des Kreisaus
schusses.
hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 24. März 201 7
Vorlage: 032 1 /201 7

Sitzungsteil B

5 Fünfte Satzung zur Änderung der Satzung für das Jugendamt des Land
kreises Gießen:
hier: Vorlage.des Kreisausschusses vom 1 6. März 201 7
Vorlage: 03 1 0/201 7

6 Beteiligungsbericht für das Geschäftqahr 201 5 und Prüfung der wirt
schaftlichen Betätigungl
hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 15. März 201 7
Vorlage: 0305/201 7

7 Kenntnisnahme der Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Auf-
wendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2016 gemäß $ 1 00
HGO in Verbindung mit $ 52 Absatz l HKO durch den Kreisausschussl
hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 13. April 201 7
Vorlage: 0341/2017

8 Berichtsantrag zu Erfahrungen mit der KdU-Richtlinien
hier: Antrag der Fraktion Gießener Linke vom 16. April 201 7
Vorlage: 0343/201 7

9 Berichtsantrag zur "Gmbh auf dem Gebiet des sozialen Wohnungsbaus"l
hier: Antrag der FDP-Fraktion vom 20. April 201 7
Vorlage: 0346/2017

Sitzungsteil C

10 Erstellung einer Prioritätenliste für den Schulbau in den nächsten 1 0Jah

hier: Antrag der CDU-Fraktion vom 9. Februar 201 7
Vorlage:0292/2017

ren
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1 1 "Interkulturelle Kompetenz" in Personalauswahlverfahrenl
hier: Antrag des Kreisausländerbeirats vom 14. März 201 7
Vorlage: 0307/201 7

1 2 Abschluss einer Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit
im Projekt "Konzeption, Ausbau und Bereitstellung von öffentlichen
WLAN-Netzen":
hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 24. April 201 7
Vorlage: 03 1 9/201 7

1 3 Dispo-Zinsen der Sparkasse Gießen;
hier: Antrag der Fraktion Gießener Linkevom 1 6. April 201 7
Vor[age: 0342/20] 7

14 Mitteilu nge n

Anmerkungen zur Taqesordnunq

Anmerkung zu Taaesordnunasounkt 4:
Der Ältestenrat hat in seiner Sitzung am 1 9. April 2017 vereinbart. dass die Wahl nach S 32
HKO in Verbindung mit S 55 Absatz 3 Satz 2 HGO - wenn niemand widerspricht - offen per
Handaufheben durchgeführt werden kann, da es sich um eine Wahl nach Stimmenmehrheit
handelt

Anmerkung zli:laqesordnunasPunkt 6:
Den umfangreichen Beteiligungsbericht haben diejenigen Kreistagsabgeordneten, die auch
umfangreiche Kreistagunterlagen in Papierform wünschen, mit der Sitzungspost erhalten. Er
kann außerdem über das Parlamentsinformationssystem zur Vorlage 0305/2017 eingesehen
werden.

A!! erkunez11:lläqesordnunaspunkt 7:
Der Kreisausschuss genehmigt gemäß $ 1 00 Absatz l HGO in Verbindung mit S 52 Absatz
l HKO über die im Haushaltsjahr 2016 entstandenen über- und außerplanmäßigen Aufwen-
dungen des Ergebnishaushaltes und die über- und außerplanmäßigen
Auszahlungen des Finanzhaushaltes. Davon ist der Kreistag lediglich in Kenntnis zu setzen

Anmerkung ZLtJaqesordnunqsDunkt 10:
Den Antrag der CDU-Fraktion.vom 9. Februar 201 7 zur Erstellung einer Prioritätenliste für
den Schulbau in den nächsten 1 0 Jahren/Vorlage: 0292/201 7) wurde in der letzten Sitzungs
runde vor der Kreistagssitzung am 6. März 201 7 zurück gestellt.



LANDKREIS GIESSEN
Der Kreisausschuss
Az.: 9 1 -000-3 80
Sachbearbeiter: Julia Cieslik
Telefon n u m me r: - 1 495

Vorlage Nr.: 032 1 /201 7
Gießen, den 24. März 201 7

Beschlussvorlage des Kreisausschusses

Nachbesetzung einer Position in der Frauenkommission des Kreisausschusses

Beschlu ss-Antrag

Der Kreistag wählt in Nachfolge von Frau Beatrice Tobisch,
nunmehr

Frau Edith Nürnberger

für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen als Stellvertreterin in die
Frauenkommission.

Beqründunci

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 1 0. Oktober 2016 die Kommissionen
des Kreisausschusses gebildet, unter anderem die Frauenkommission.

Gemäß Artikel 4 $ 2.des Kommissionsbeschlusses des Kreisausschusses vom 1 0
Oktober 2016 gehört je ein/e Vertreter/in auf Vorschlag einerjeden im Kreistag
vertretenen Fraktion der Frauenkommission an.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2016 die Wahl der Mitglieder
des Kreistages und der sachkundigen Einwohner/innen in die Kommissionen
durchgeführt.
Dabei wurde Frau Beatrice Tobisch als Stellvertreterin der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen in die Frauenkommission gewählt.

Frau Beatrice Tobisch hat ihr Kreistagsmandat niedergelegt und somit ist die
Stellvertreterposition in der Frauenkommission nachzubesetzen.

Finanzielle Auswirkuncien

Es entstehen keine Kosten

Sonstiges/Bemerkungen
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Mitzeichnung

Kreisgremien und
affe ntlichkeitsarbeit P

Sta6ssteäenlëitëfOrganisationseinheit
Thomas Euler

Zustim mu ng sve rme rk/Sichtve rme rk

Beschluss des klieiSClu:
voh: 2k 0Q. 2Ö4+-'
Die Vorlage wird
genehmigt --d

. -----!i.[:-flS.!:l.ËlaBeschluss des ' '

-Enge::Ü$H Ü;ll
Zur Begj4ubigung

ZurBeglaubigung



LANDKREIS GIESSEN
Der Kreisausschuss
Az.: 5 1 /53/Wa/Ha
Sachbearbeiter: S. Hackemann/C.Warnat
Telefonnummer: 9390-9743/9390-9394

Vorlage Nr.: 03 1 0/201 7
Gießen, den 1 6. März 201 7

::« -3n..,Beschlussvorlage des Kreisausschusses

5. Satzung zur Änderung der Satzung für das Jugendamt des Landkreises
Gießen

Beschluss-Antrag

Der Kreistag beschließt die als Anlage beigefügte

Fünfte Satzung zur Änderung der Satzung für das Jugendamt des Landkreises
Gießen vom 1 5. November 1 993, zu]etzt geändert durch Satzung vom]2
Dezember 201 1

Beqründuna

DerJugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 22. November 2016 die
Einrichtung eines weiteren Fachausschusses, - FA l<indertagesbetreuung -
beschlossen.

Die dadurch notwendig gewordene Satzungsänderung soll dazu genutzt werden, um
ergänzend diverse redaktionelle Änderungen vorzunehmen.

Finanzielle Auswirkuncien

Es entstehen Kosten in Höhe von 400,- € für die einmalige Bekanntgabe der Satzung

Sonstiges/Bemerkungen

/2

Folaekosten:            
Au fwand sentsch äd i un für die ehrenamtlich Täti en ca. 2.500 € a.
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Mitzeichnung

&".u",..b ,"- .ühüfachdienste 51 / 53
Kinder- undJugendhilfe

Organisationseinheit
S Hackemann u. C Warnat C Warnat und S Hackemann

Sachbearbeiterin Leiterinnen der
Organisation seinheiten

HKB Hans

Deze rn i$1lt

Zustim mu ng sve rme rk/Sichtvermerk

Beschluss des [.$ (4':{)1 } gl3(i!)uss Beschluss des... (z;!f;(?

Die vorlage wird - mit Zusatzbescill:;1l
genehmigt - nicht genehmigt - zurückgestellt

vom
Die Vo
geneh migt --M

Zur,BegJ

Zur Beglaubigung



5. Satzung zur Änderung der Satzung

für das Jugendamt des Landkreises Gießen

vom 1 5. November 1993, zuletzt geändert durch Satzung vom]2. Dezember 20] 1

Die Satzung für dasJugendamt des Landkreises Gießen vom 15. November 1 993,
zuletzt geändert durch die Satzung vom 12. Dezember 2011, wird wie folgt geände

Artikel l (Änderungen)

l . In $ 1 Abs. l werden hinter den Worten ",Achten Buch Soz/a/gesetzhacA - K/ader- t/nd

./ugendh//fe" die Zeichen "(scB v///)" eingefügt.

2. In $ 1 Abs. l werden hinter den Worten "Hess/schen K/ader- t/nd
Jugeridhilfegesetzbuch" d\e Ze\cherx "(HKJGB)" e\ngefilgt.

3. In $ 1 Abs. l werden die Zeichen "ßo s/ -./ugend)"gestrichen

4. In S l Abs. 2 Nr. l werden die Zeichen "KJß/G"ersetzt durch die Zeichen "SGB V//r

5. In $ 1 Abs. 2 Nr. 2 werden die Zeichen "KING"ersetzt durch die Zeichen "SGB b/f//'

6. In $ 3 Abs. 3 Nr. 4 wird bei den Worten "Wfderru/'der,4nnerkennang" das Wort
",Anerkennung" in der Rechtschreibung korrigiert.

7. In S 3 Abs. 3 wird Nr. 6 gestrichen.

8. $ 3Abs. 3 Nr.7wird in derFolgezu S 3Abs. 3 Nr.6

9. In S 3 Abs. 3 Nr. 6 werden vor dem Wort ,,:/ugendh//fe" die
eingefügt.

1 0.In S 4 Abs. 2 Nr. 9 werden die Worte "Po//ze/präs/d/ums G/eßen" durch die Worte
Polizeipräsidiums Mittelhessen" e rsetzt.

l l .In S 4 Abs. 2 Nr. 1 0 werden die Worte "des Kre/s/}auen&üros" durch die Worte "der
für Frauen und Gleichberechtigung zuständigerl Organisationseinheit" e rsetzt.

1 2.In $ 4 Abs. 2 Nr. 1 1 wird das Wort "von" durch das Wort "der"ersetzt.

1 3.In $ 5 Abs. 3 Satz l wird das Wort "se/ne" durch das Wort "dessen/deren" ersetzt
und das Wort "se/nen"gestrichen.

1 4.In S 5 Abs. 3 Satz 2 wird nach den Worten "Hess/schen Gene/ndeordnung"die
Zeichen "(HG09"eingefügt.

rt

Wo rte Kinder. undr



1 5.In $ 5 Abs. 3 Satz 4, letzter Halbsatz wird das Wort "se/ne"durch die Worte
"dessen/deren" ersetzt und das Wort "se/nen" gestrichen.

1 6.In S 6 Abs. l wird ergänzt .3. Fachaasscht/ss K/ndertageshetreutlng".

1 7.In $ 6 wird der Abs. 3 wie folgt neu gefasst

"Die Mitglieder der FachausschCisse werden vom Jugendhilfeausschuss gewählt; sie
massen diesem nicht angehören. Mitglieder der Fachausschüsse meissen ihren
Wohnsitz oder Dienst- bzw. Arbeitssitz im Landkreis Gießen haben. Ftlrjedes
gewählte Mitglied eines Fachausschusses ist eine Stellvertreterin oder elfi
Stellvertreter zu wählen. Die Fachausschüsse, die grundsätzlich aus maximal 9
stimmberechtigten und weiteren beratenden Mitgliedern bestehen, wählen ihr
vorsitzendem Mitglied aus dem Kreis der dem Jugendhilfeausschuss angehörenden
Personen. Fur Wahlen gilt $ 55 der HGO entsprechend. Die Leiturlg der
eingesetzten Fachdienste oder die zur Vertretung beauftragte Person ist Mitglied
eines jeden Fachausschusses.
Mitglieder des Fachausschusses Jugendhilfeplanung und -erltwicklung müssen das
] 8. Lebensjahr vollerldet haben.
Abweichend von Satz 4 besteht der Fachausschuss.Jugendförderung aus ]2
stimmberechtigten und weiteren beratenden Mitgliedern. FËinf stimmberechtigte
Mitglieder massen Vertreterinnen oder Vertreter des Krei\jugertdringes unter
angemessener Mitbestimmungjunger Menschen im Alter von 1 4 bis 27 Jahren
sein, um deren Partizipation gemäß $$ 35 Abs. 2 und 37 Abs. 2 Hessisches Kinder-
und Jugendhilfegesetzbuch(HKJGB) sicherzustellen."

78.$ 8 erhält folgende neue Fassung:
"$ 8

VERWALTUNG DES JUGENDAMTES

Die Geschäfte der laufenden Verwalturlg im Bereich der öffentlichen Kinder- und
Jugendhilfe werden von der Leitung der eingesetzten Fachdienste im Rahmen
dieser Satzung sowie der Beschliesse des Kreistages und des
Jugendhilfeausschusses geführt".

Artikel ll (Inkrafttreten)

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft

Ausge fe rt igt

Gießen, den

Landkreis Gießen
Der Kreisausschuss

Anita Schneider
Landrätin
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LANDKREIS GIESSEN
Der Kreisausschuss
Az.: 93/0702
Sachbearbeiter: Uta Heuser-Neißner
Telefonnummer: 0641 9390/1 868

Vorlage Nr.: 0305/201 7
Gießen, den 1 5. März 201 7

"''?&...Beschlussvorlage des Kreisausschusses

Beteiligungsbericht für das Geschäftgahr 201 5 und Prüfung der
wirtschaftlichen Betätigung

Beschlu ss-Astra

l Der Kreistag des Landkreises Gießen nimmt den Bericht über die
Beteiligungen des Landkreises Gießen für das Geschäftqahr 2015 zur
Kenntnis.

2 Der Kreistag des Landkreises Gießen nimmt die im Beteiligungsbericht in
Kapitel 5 enthaltenen Auswertung über die Prüfung der wirtschaftlichen
Betätigung der Beteiligungen des Landkreises Gießen gemäß $ 121 Abs. 7
HGO zur Kenntnis, stellt fest, dass bei den Beteiligungen die
Voraussetzungen des $ ]2] Abs. l Hessische Gemeindeordnung erfüllt
sind und beschließt, derzeit keine dieser Tätigkeiten an private Dritte zu
übertragen.

Beqründunq

1. Beteiligungsbericht
In der Hessischen Gemeindeordnung ist in S 1 23a geregelt, dass die Gemeinde zur
Information der Gemeindevertretung und der Öffentlichkeit jährlich einen Bericht
über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu
erstellen hat. Diese Vorgabe gilt entsprechend auch für den Landkreis Gießen, um
Kreistag und öffentlichkeit zu informieren. Der Bericht soll unter anderem Angaben
über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe und den
Geschäftsverlauf enthalten.

Nachdem der Landkreis Gießen für dieJahre 2005-2007 einen zusammenfassenden
Bericht und für die Geschäftsjahre 2008 bis 201 4 jeweils eine Fortschreibung erstellt
hat, erfolgt mit diesem Bericht die erneute Fortschreibung für das Geschäftsjahr
2015

Mit diesem Bericht soll die Betätigung der Beteiligungen des Landkreises
einschließlich der Tochterunternehmen dargestellt werden. Zur umfassenden
Information der öffentlichkeit geht der Bericht über die Verpflichtung der
Kommunalverfassung hinaus. Während der Gesetzgeber nur einen Bericht über
privatrechtliche Beteiligungen mit einem Anteil von über 20% vorsieht, werden im
Bericht des Landkreises Gießen alle unmittelbaren und alle wesentlichen mittelbaren
Beteiligungen in die Betrachtung einbezogen. Damit leistet der Beteiligungsbericht
einen Beitrag zur Transparenz im Bereich kommutlalwirtschaftlichen Handelns.

/2
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2. Prüfung wirtschaftliche Betätigung
Gemäß S ]21 Abs. 7 HGO soll mindestens einmal in jeder Wahlzeit eine kommunale
Gebietskörperschaft ihre eigenen wirtschaftlichen Betätigungen überprüfen Dabei
so[[ geprüft werden, ob die Voraussetzungen des $ 12] Abs. ] HGO im Einze]fa]]
vorliegen. Bei wirtschaftlichen Tätigkeiten, die unter den Bestandsschutz fallen, soll
zudem politisch entschieden werden, ob diese weitergeführt werden oder nicht.
Die Prüfung erfolgt auf Empfehlung des Regierungspräsidenten für die
Kreisve.rwaltung seit dem Bericht über das Geschäftsjahr 2010 jährlich mit der
Erstellung des Beteiligungsberichtes. Das aktuelle Ergebnis der Prüfung wird nicht in
einem separaten Bericht über die Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung der
Beteiligungen des Landkreises Gießen dargestellt. Im Dezember 2013 wurde ein
umfassender Bericht erstellt, der im Kreistag am 07. April 2014 behandelt worden
Ist. Seitdem haben sich hinsichtlich der wirtschaftlichen Betätigung des Landkreises
Gießen keine Änderungen ergeben, die zu einer abweichenden Beurteilung führen.
Im vorliegenden Beteiligungsbericht wird die aktuelle Auswertung der Prüfung der
wirtschaftlichen Betätigung tabellarisch dargestellt.

Es ist davon auszugehen, dass die Voraussetzungen der wirtschaftlichen Betätigung
weiterhin erfüllt sind. Insofern ist es nicht zwingend, bestimmte Tätigkeiten an
private Dritte zu übertragen bzw. sich von bestimmten Beteiligungen zu trennen.

Dennoch bedarf es neben der Abwägung der in der Prüfung dargestellten fachlichen
Argumente insbesondere einer politischen Entscheidung darüber, ob die Betätigung
nach Art und Umfang als in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit
und zum voraussichtlichen Bedarf stehend angesehen wird und ob das Portfolio in
der bestehenden Form und zu derzeitigen Bedingungen fortgeführt werden soll.
Gerade in Bereichen, in denen der Landkreis Zuschüsse oder Umlagen leistet, ist es
eine Frage der Setzung von Prioritäten unter Berücksichtigung der begrenzten
Ressourcen. Die Beantwortung der Frage, ob die Betätigung.nach Art und Umfang in
einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und zum voraussichtlichen
Bedarf steht, wird davon beeinflusst, welcher Stellenwert der jeweiligen Betätigung
eingeräumt we rden soll.

Finanzielle Auswirkungen

Es entstehen keine Kosten

Sonstiges/Bemerku ngen: ])\e- Lxivx.f)(l/-sgreici,üe AN%
wird, i.*\ Qar\a«-ax\s\'\€'örrncx$on4xlsk.«a 2u- ËliUm\

« (k:tauß"'l9SbedcM'- '-d$H=Üi'.::E

Mitzeichnung

Controlling
än:-Otto Cei:hard

Organisation seinheit

f.

Leiter der
Organisationseinheit

Dezernent
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Zustim m u ng sverme rk/Sichtvermerk

pesch luss des .t;blei:Sli)!xi;Ü=ht ISc3cr;
vom: 23 . 03. 2C>4+
Die Vorlage wird
genehmigt H=i€1Tt gen':iehf;:list =u. uu'-yc;

B?schluss des üu(k"t' vom:

Dle Vorlage wird - n':!t Zusatzbeschluss -
genehrnlgt - nictlt ge;lehrTligt - z'irtlcl(gestelltZur Beglaubigung

Zur Beglaubigung



LANDKREIS GIESSEN
Der Kreisausschuss
Az.: 20/91 6.20 wb
Sachbearbeiter: Kristina Weber
Telefonnummer: 0641/9390.1 504

Vorlage Nr.: 0341 /201 7
Gießen, den 1 3. April 201 7

Beschlus?x/orlage qes K\eisausfchusses /
2, z./r &zqU. q.., t t4,.'.fk..a QtK e. .'

der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen undGenehmigung
des Haushaltsjahres 2016 gem. $ 100 HGO in Verbindung mit $Auszahlungen

52 Abs.l HKO

Beschluss-Antra

Der Kreisausschuss beschließt

l Gemäß $ 100 Abs. l HGO werden die im Haushaltsjahr 2016 entstandenen
über- und außerplanmäßigen Aufwendungen des E!.geb!!!s!!a!!S!!a!!es in Höhe
von ].773.336,86 EUR und
über-/außerplanmäßige Auszahlungen des Finanz!!aus!!a!!es in Höhe von
143.983,22 EUR
nachträglich genehmigt.

2. Der Kreistag ist von den Haushaltsüberschreitungen des Haushaltsjahres 2016
in Kenntnis zu setzen.

Beciründunq

Gemäß $ 100 HGO sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur
zulässig, wenn diese unvorhergesehen und unabweisbar sind sowie die Deckung
gewährleistet ist. Über die Leistung bzw. Genehmigung der Haushaltsüberschreitungen hat
der Kreisausschuss zu entscheiden, wenn der Kreistag keine andere Regelung getroffen hat.

Für die im Haushaltsjahr 2016 entstandenen Haushaltsüberschreitungen liegen die
Voraussetzungen für eine Genehmigung durch den Kreisausschuss gemäß $ 7 der
Haushaltssatzung vor. Danach gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und
Auszahlungen als nicht erheblich und . bedürfen nicht der vorherigen .Zustimmung des
Kreistages. wenn es sich um Aufwendungen und Auszahlungen handelt, die auf Grund
gesetzlicher. tariflicher oder bestehender Verpflichtungen zu leisten waren.

Die Haushaltsüberschreitungen sind entweder durch zweckgebundene Mehrerträge oder
durch Verbesserungen in übergeordneten Budgets gedeckt.
Nach der Prognose zum vorläufigen Rechnungsergebnis wird im ordentlichen Ergebnis mit
einem Überschuss von mehr als 1 0 Mio. EUR gerechnet.

Auf die beigefügten Listen der Haushaltsüberschreitungen des Haushaltsjahres 2016 mit den
jeweiligen Erläuterungen wird verwiesen.

Es wird gebeten. wie beantragt zu beschließen
/2
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Gießener Linke

Erlengasse 3
35390 Gießen

B 0641 -58776776
G7 kreisfraktion@linkes-giessen.de

An den Kre.istagsvorsitzenden
Herrn Karl-Heinz Funck
Riversplatz 1 - 9 Vorlage Nr.i O liVE l/?&/?
35394 Gießen

Gießen, den 16. April 2017

Berichtsantrag Erfahrungen mit der KdU-Richtlinie

Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender Funck,

die Fraktion Gießener Linke beantragt, der Kreistag möge folgenden Antrag
beschließen:

Der Kreistag beauftragt den Kreisausschuss, im Kreistagsausschuss für Soziales und
Integration die folgenden Fragen zu beantworten:

Inzwischen ist die aus vielen Diskussionen hervorgegangene KdU-Richtlinie aus dem
Frühjahr 201 3 gut vier Jahre gültig und aktualisiert worden. Dies ist der
Ausgangspunkt für die folgenden Fragen, deren Beantwortung sich auf
Entwicklungen und Erfahrungen seit diesem Zeitpunkt beziehen. Bitte, die Zahlen
(Ergebnisse) gestaffelt nach Jahren:

1) Zu welchen Ergebnissen hat Anwendung der neuen Richtwerte für die Brutto
Kaltmiete für Bezieher von KdU-Leistungen geführt?

Bei wie vielen liegen die Mietpreise im Rahmen der Richtwerte?
Wie viele wu rden beanstandet?

Bei wie vielen Verfahren kam es zu Mietabsenkungen (bitte, jeweils separat
nach der der Größe -- also für 1 , 2, 3, 4 und 5 bzw. größeren
Mehrpersonenhaushalte)?

2) Bei wie vielen Verfahren kam es nicht zu einer Absenkung, weil (s. Richtlinie
S. 6) sie unzumutbar wäre.
a) Wie viele wegen Erkrankung, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit?
b) Wie viele weden des Verlusts sozialer Bindungen?
c) Wie viele wegen absehbarer Beendigung der Hilfeleistungen?
d) Wie viele wegen anderer außerordentlicher Gründe?



3) Soweit es zu Mietabsenkungen gekommen ist, um wie viel Prozent
überstiegen die Mietpreise die jetzt gültigen Richtwerte gewöhnlich?

4) Bei wie vielen Widerspruchsverfahren ist es in der Folge zu gerichtlichen
Auseinandersetzungen gekommen?

5) Wie viele Bedarfsgemeinschaften zahlen eine über die Richtwerte
hinausgehende Miete?

Mit freundlichen Grü ßen

Ü
Reinhard Hamel
Fraktionsvorsitzender

Gießener Linke

Marcus Link
stellv. Fraktionsvorsitzender

Gießener Linke

Besctiiuss des
,.,4 {". 'Cc.;@' .2d'''7-

Die Vorlage wird - rnlt Ztisatzbeschluss -
genehtnigl - rlicilt gerlehmiCt - zurückgestellt
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FDP KrebtaFftaküon deßen ' Wlndelmi

Herrn
Kreistagsvorsitzenden
Ka rl-Heinz Funck
Riversp[atz ].-9

35394 Gießen

6. 35396 Gießen

orla$e l:Qr.:V 9K'böll.{U+

Berichtsantrag zur "Gmbh auf dem Gebiet des sozialen Wohnungsbaus"

Gießen,20.04.2017

FDP Kreistagsfraktion Gießen
Winckelmannstraße 6
35396 Gießen

Harald Scherer
Fraktionsvorsitzender
T:0172 -6104 508
harald.scherer@ghc-rae.de

Dennis Pucher
stellv. Fraktionsvorsitzender
T:0151 -S0 694 698
pucher@denk-strukturen.de

Dr. Hermann Otto Solms
Kreistagsabgeordneter

Dr. Klaus Dieter Greilich
Kreistagsabgeordneter

Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender,

die FDP-Fraktion bittet folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten
Kreistagssitzung zu nehmen:

Der Kreisausschuss wird gebeten, in Ergänzung des von ihm vorgelegten
Konzeptes für eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung auf dem Gebiet
des sozialen Wohnungsbaus bis zum 30.06.2017 zu nachfolgenden Fragen im
Haupt- und Finanzausschuss zu berichten:

1. Welche Arbeitszeit und welches Gehalt ist für die Geschäftsführung der
Gmbh vorgesehen und wann soll die Geschäftsführung bestellt werden?

2. Wie viele Mitarbeiter/innen sollen zu welchen Bedingungen für die Gmbh
tätig sein?

3. Über welche Geschäftsräume soll die Gmbh zukünftig verfügen?

4. Ist der Erwerb von eigenen Immobilien durch die Gmbh beabsichtigt?

5. Ist die Errichtung von eigenen Gebäuden durch die Gmbh beabsichtigt?

6. Für welche konkreten Projekte sollen die am 06.03.2017 vom Kreistag
beschlossenen .L,2 Millionen Euro verwendet wenden?

7. Auf welche Art und Weise sollen die 1,2 Millionen Euro im Kreishaushalt
finanziert werden?

8. Ist eine finanzielle Beteiligung der der Gesellschaft beigetretenen oder

l



Freie
Demokraten

noch beitretenden Kommunen vorgesehen. Falls ja, in welchem Umfang?

9. Anhand welcher Kennzahlen will der Kreisausschuss ermitteln, ob die
Tätigkeit der Gmbh erfolgreich gewesen ist?

lO. In welchen Abständen soll der Kreistag über die Tätigkeit der Gmbh
informiert werden?

M it freundlichen Grüßen

Harald Scherer
Kreistagsabgeordneter
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© CDU KREISTAGSFRAlalON
GlßSEN

Herrn Kreistagsvorsitzenden
Karl-Heinz Funck
Riversplatz 1 - 9

DER VORSITZENDE
Claus Spandau

lvllt Antrag ..
auf dlre}(te '
Ausschußberatung

35392 Gießen
Konrad-Adenauer-Haus
Spe/leni'eg 8
35394 Gießen
Telefon 06 41 4 10 56
Fax 06 41 4 1054
E-Mail info(@cdu-giessen.de
Gießen, 09.02.2017vorlage mill, P2.(i>::1/Pü}

Erstellung einer Prioritätenliste für den Schulbau in den nächsten 10 Jahren

Sellr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender Funck,

CDU-Fraktion bittet Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung
des Kreistages und der Sitzung des Ausschusses für Schule, Bauen und Sport zu setzen:

Der Kreistag beschließt

Dei Kreisausschuss wird beauftragt eine Prioritätenliste Hür die nächsten zehn Jahre zu
erstellen, die die Schulbau-Maßnahmen, geordnet nach Neubauten, Erweiterungsbauten,
Umbauten sowie größere Sanierungen und Reparaturen, enthält.

ründun

"Die Diskussionen in den Kieisgremien der letzten Monaten und Wochen haben gezeigt,
dass es sinnvoll ist, eine Abfolge der Baumaßnalunen fur einen Zeitraum von Zehn
Jahren im Voraus zu planen. Dazu muss als erstes festgestellt werden welche
Maßnahmen auf den Landkreis zukommen, um damit die Grundlage einer
Prioritätenliste zu schaffen. Damit verbunden sein muss die Emlittlung der zu
erwartenden Kosten und möglicher Zuschüsse, damit im Kreishaushalt die finanzielle
Abwicklung dargestellt werden kann.

Das spätere Ergebnis ist dem Kreistag zur Diskussion und Beschlussfassung vorzulegen"

Es wird gebeten, wie beantragt zu beschließen

Mit freundlichen Grüßen

.ü,..dzJ

Beschluss des

Die v'arial;!e \-.,irz-

urilck

Claus Spandau
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A USZ U G H ESSENS MITTE o WISSEN
WIRTSCHAFT & KULTU R

aus dem Protokoll folgender Sitzung;
Kreistag

Kreisgremien und
Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Euler
Gebäude F. Raum F209
Riversplatz 1-9
35394 Gießen
Telefon 0641/9390-1530
thomas.euler@lkgi.de
www.lkgi.de

Sitzung am: 06.03.201 7 Vorsitz: Karl-Heinz Funck

Fggll!!gllung der Tagesordnung

teilt mit, dass im Kreistags-
ausschuss für Schule, Bauen und Sport am 28. Februar 2017 die CDU-
Fraktion ihren Antrag 0292/2017(Erstellung einer Prioritätenliste für den
Schulbau in den nächsten l OJahren) zurückgestellt hat. Er bleibt aber
weiter im Geschäftsgang. Deshalb kann der Tagesordnungspunkt 1 2
heute abges.etzt werden.

Ve steiler:
91

Für den richtigen Auszug
Gießen, den 08.03.2017
LANDKREIS GIESSEN
Der Kreisausschuss
Im Auftrag

Anette Herzberger
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Ausländerbeirat

An den Kreistag
des Landkreises Gießen

HESSENS MITTE e WISSEN
WI RTSCHAFT & KU LTU R

aw}...t. lw}
Kreisgremien und
öffentlichkeitsarbeit
Markëta Roska
Gebäude F. Raum F207
Riversplatz 1-9
3 5 394 Gießen
Telefon 0641/9390-1790
markets.roska@lkgi.de
www.lkgi.de

Vof ag

Az.: ABR/MR Datu m 7kMärz 2017

Prüfantrag:
Interkulturelle Kompetenz in Personalauswahlverfahren

Der Kreisausländerbeirat bittet den Kreistag zu beschließen

Der Kreisausschuss wird beauftragt zu prüfen wie die Qualifikation "interkulturelle
Kompetenz" im Rahmen von Personalauswahlgespräche abgefragt, bewertet und
verglichen wird. Welche Kriterien werden dazu genutzt, wie werden die Ergebnisse
dokumentiert?
Die Berichterstattung soll im Kreistagsausschuss für Soziales und Integration
e rfo lgen .

Begründung

In den Stellenangeboten des Landkreises Gießen wird unter anderem als
Voraussetzung interkulturelle Kompetenz gewünscht. Im Rahmen der interkulturelle
Öffnung der Verwaltung und der Kundenorientiertheit der Mitarbeiter*innen der
Kreisverwaltung ist das natürlich begrüßenswert.
Jedoch fragt sich der Kreisausländerbeirat, wie das praktisch aussieht und
umgesetzt wird.

U ntersch riß

im van S16bbe
Vo rsitze ride r



LAN DKREIS GI ESSEN
Der Kreisausschuss

Sacht;?arbeiter: Dr.-Ing. Manfred Felske-Zech
Telefonn ummer: 9390 1 768

Vorlage Nr.: 0319/2017(Neu)
Gießen, den 24. April 201 7

.'«.#EË..Beschlussvorlage des Kreisausschusses

Abschluss einer Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit im
Projekt "Konzeption, Ausbau und Bereitstellung von öffentlichen WLAN-Netzen"

Beschluss-Antrag

Der Kreistag beschließt die Teilnahme des Landkreises Gießen an der inter-
kommunalen Zusammenarbeit der fünf mittelhessischen Landkreise und ihrer
Kommunen mit dem Ziel, die Voraussetzungen für das Projekt "WLAN in
Mittelhessen" zu schaffen.
Er beauftragt den Kreisausschuss, eine entsprechende Kooperationsverein-
barung mit den vier Partnerkreisen abzuschließen, die die Grundsätze der
Zusammenarbeit, der Finanzierung und der Projektabwicklung beinhaltet.

Dem Kreistag ist über die Entwicklung des Projekts regelmäßig zu berichten

Beqründunq

In den mittelhessischen Landkreisen Marburg-Biedenkopf, Lahn-Dill, Limburg-
Weilburg, Vogelsberg und Gießen gibt es auch in den ländlich geprägten Städten
und Gemeinden ein zunehmendes Interesse an einem möglichst kostenfreien
drahtlosen Zugang aller Bürgerinnen und Bürger zum Internet.

In vielen Gemeindevertretungen und Kreistagen im Gebiet der 5 Landkreise wurden
zwischenzeitlich Anträge beschlossen, die die jeweilige Verwaltung aufgefordert
haben, zu prüfen, wo, wie und zu welchen Kosten WLAN-Bereiche aufgebaut werden
können. Die Fragestellung nach Einrichtung von WLAN-Bereichen erstreckt sich für
außenliegende Areale wie beispielsweise öffentliche Plätze und Fußgängerzonen
sowie für Indoorlösungen, z.B. Hallen oder Bürgerhäuser.

Im Zusammenhang mit dem Aufbau von öffentlichen WLAN-Netzen ergibt sich eine
Vielzahl von klärungsbedürftigen Fragestellungen. Es müssen die Grundlagen und
Bedarfe ermittelt, rechtliche und fachliche Rahmenbedingungen geklärt und
Zuständigkeiten festgelegt werden. So ist unter anderem zu prüfen, welche
Anwendungen in welchen Bereichen innen oder außen zur Verfügung gestellt
werden sollen, wie die Gebiet abgegrenzt werden, wer für die Funknetzplanung
Verantwortung trägt und wer in welchem Umsetzungsmodell die Finanzierung
übernimmt. Dabei ist neben dem Kommunalrecht und dem kommunalen

/2



2

Wirtschaftsrecht auch das EU-Beihilferecht, Vergaberecht und das
Telekommunikationsrecht zu beachten.

Aus der Sicht der Nutzer ist von hoher Wichtigkeit, dass ihnen einfache Zugänge
ermöglicht werden, möglichst mit nur einer Anmeldung für die gesamte Region.
Kleinteilige Lösungen mit unterschiedlichen externen Partnern, die von Kommune zu
Kommune zu unterschiedlichen Kosten und Nutzungsmodalitäten führen, sind für
den Nutzer kaum beherrschbar und nicht gewollt.

Es bietet sich daher an, das sehr komplexe Thema im Wege der interkommunalen
Zusammenarbeit aufzuarbeiten. Das Land Hessen hat hierfür eine IKZ-Förderung in
Aussicht gestellt. Bedingung für die Gewährung sind gleichlautende(wortgleiche)
Beschlüsse der fünf mittelhessischen Kreistage, in denen das gemeinsame Ziel und
Handeln zum Ausdruck gebracht werden.

Finanzielle Auswirkungen

Es entstehen Kosten in Höhevon max. € 10.000.00
Die Mittel/ VE stehen zur Verfügung

im Teilergebnishaushalt 11.1.05 unter Pos. 1 3

Folgekosten

Sonstiges/Bemerkungen

Mitzeichnung

Wirtschafts förde ru ng ,
Tou ris m us fö rd eru n g
und Kreisentwicklung

f

'iA'Gd
Dr.-Ing. M. Felske-Zech

Sachbearbeiter/in
\:e. äl"

Leiter der
Organisationseinheit

Organisatio n seinheit
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Gießener Linke
Erlengasse 3

35390 Gießen
B 0641-58776776

1;7 kreisfraktion@linkes-giessen.de

An den Kreistagsvorsitzenden
Herrn Karl-Heinz Funck
Riversplatz 1 - 9 vof'lage r4r.i: 0.g qZ/ 2'947.
35394 Gießen

Gießen, den 16. April 2017

Dispo-Zinsen der Sparkasse Gießen

Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender Funck,

die Fraktion Gießener Linke beantragt, der Kreistag möge folgenden Antrag
beschließen:

Der Kreisausschuss wird beauftragt, mit den Vertretern und Vertreterinnen des
Kreises in den Leitungs- und Aufsichtsgremien der Sparkasse Gießen dahingehend
zu wirken, dass diese sich für eine Senkung des Dispo-Zinssatzes maximal 5
Prozent einsetzen.

Begründung:
Seit einem ähnlichen Beschluss des Kreistages aus dem Jahr 2013 sind vier Jahre
vergangen. Nach einer geringfügigen Veränderung des Dispozinssatzes in den
Monaten nach dem Kreistagsbeschluss, hat er sich inzwischen wieder prächtig
entwickelt. Er liegt heute höher als im Jahr 201 3.
Die Sparkasse stellt diese Kredite aus den Spareinlagen ihrer Kunden bereit, die
praktisch nicht verzinst werden.
Im Rahmen der Aussprache mit den Vorständen der Sparkasse Gießen im HFA wur
de kürzlich erneut von Herrn Keil geltend gemacht. dass hohe Verwaltungs-. Perso-
nal- und Risikokosten dafür verantwortlich seinen. Letztlich seinen hier die höchsten
Ausfälle zu verzeichnen.

Diese Argumentation findet man in den Erklärungen zahlloser Banken, Sparkassen
und Kreditinstitute. Aber in keiner der Verlautbarungen werden dafür belastbare Fak-
ten oder Zahlen genannt. Auch nicht von Herrn Keil.

Die bis heute einzige. uns bekannte öffentlich zugängliche Studie wurde 2012 vom
Institut für Finanzdienstleistungen und dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsfor-
schung Gmbh im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft
erstellt und nimmt den Markt der Dispositionskredite in Deutschland unter die Lupe.

"Nach der Studie verfügen über 80 Prozent der Haushalte in Deutschland über einen
Dispokredit-Rahmen. Jeder sechste Haushalt nimmt diesen regelmäßig in Anspruch. Das
Kreditlimit beträgt in der Regel das zwei- bis dreifache des monatlichen Nettoeinkommens



Einkommensschwache Haushalte verfügen deutlich seltener über einen Dispokredit. Nach den
Statistiken der Deutschen Bundesbank belief sich die Gesamthöhe der gewährten
Uberziehungskredite -- zusammen mit revolvierenden Krediten -- im April 2012 auf über 41
Milliarden Euro, umgerechnet also rund 500 Euro pro Bundesbürger. Nach früheren
Untersuchungen der Stiftung Warentest schwanken die Dispo-Zinsen bei Banken und
Sparkassen in Deutschland zwischen sechs und 1 4,75 Prozent, der Durchschnitt liegt bei elf
bis zwölf Prozent.
Die Studie im Auftrag des BMELV betont, dass sowohl Final- als auch Direktbanken mit
Zinssätzen von derzeit um die zehn Prozent pro Jahr fur die eingeräumte und geduldete
Uberziehung "profitabel arbeiten können". Die Autoren der Studie sehen das Dispo-
Zinsniveau vieler Banken und Sparkassen in Deutschland kritisch und ziehen die
Begründungen der Geldhäuser fur die hohen Zinsen in Zweifel: Weder habe sich der
Bearbeitungs- und Verwaltungsaufwand in den letzten Jahren erhöht, noch seien die
Ausfallquoten mit im Schnitt höchstens 0,3 Prozent auffallend hoch. Im Gegenteil: Bei
Konsumentenkrediten betrage die Ausfallquote 2,5 Prozent. Die Studie weist mehrfach darauf
hin, dass sich die Refinanzierungskosten der Banken am Geldmarkt in letzter Zeit erheblich
reduziert haben, die Dispo-Zinsen aber nicht unmittelbar und in gleichem Maße gefallen
seien. Es sei naheliegend, so das Ergebnis der Untersuchung, "dass die Erträge aus dem
Dispokreditgeschäft die Kosten, die dem Kreditinstitut fur dieses einzelne Produkt entstehen,
deutlich übersteigen, so dass sie zur Quersubventionierung anderer Leistungen oder zur
Gewinnsteigerung verwendet werden". Schonjetzt seien günstigere Konditionen aufdem
Niveau von Konsumentenkrediten machbar, bilanziert die Studie."
(http:/7www.bmel.de/Sha red Docs/P ressem itteilungen/20 1 2/207-DispoZins.htm)

M it freundlichen Grü ßen

h".
Reinhard Hamer
Fraktionsvorsitzender

Gießener Linke

Marcus Link
stellv. Fraktionsvorsitzender

Gießener Linke
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